
sozialistische Jugendpolitik

kollektive, Erzeugerbeiräte usw. 
Die wissenschaftlich begründete 
Leitungstätigkeit ist einerseits Be
dingung der s. G. und wird an
dererseits immer mehr von ihr 
durchdrungen. Die Kollektivität 
der Leitung ist selbst ein Teilbe
reich der s. G. Die springflut
artige Zunahme des menschlichen 
Wissens und die Notwendigkeit 
der schnellen Überleitung der 
neuen Erkenntnisse in die mate
rielle Produktion erfordern die 
planmäßige Kooperation nicht 
nur der spezialisierten Arbeits
kräfte im herkömmlichen Sinne, 
sondern auch und vor allem der 
sich immer mehr spezialisieren
den Wissenschaften. Die s. G. ist 
mit einer Massenbewegung des 
sozialistischen Lernens und Le
bens verbunden; sie ist die mate
rielle Grundlage für die Entwick
lung des sozialistischen Gemein
schaftsgeistes und einer damit in 
Einklang stehenden Verhaltens
weise und Gefühlswelt. Das neue 
sozialistische Bewußtsein, die 
ethischen Normen und Gefühle 
der Werktätigen werden anderer
seits zu starken Triebkräften der 
s. G. Die s. G. unterscheiden sich 
grundsätzlich vom kapitalisti
schen „team work", das auf den 
kapitalistischen Produktionsver
hältnissen beruht und dem Stre
ben der Kapitalisten nach größe
ren Profiten durch verschärfte 
Ausbeutung der Werktätigen ent
spricht.

sozialistische Jugendpolitik; fester 
Bestandteil der Politik der marxi
stisch-leninistischen Partei und 
des sozialistischen Staates; die 
Politik, die die Erziehung der 
Jugend zu einem hohen Klassen
bewußtsein mit dem Grundsatz 
verbindet, der Jugend volles Ver
trauen entgegenzubringen und 
ihr frühzeitig Verantwortung in 
der Arbeit, beim Lernen und im 
täglichen Leben zu übertragen.
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Eine kontinuierliche, die Ent
wicklung der sozialistischen Per
sönlichkeit des jungen Menschen 
allseitig beeinflussende s. J. er
fordert das gemeinsame koordi
nierte Handeln aller an der Er
ziehung und Bildung der Jugend 
beteiligten gesellschaftlichen 
Kräfte. Die besondere Aufmerk
samkeit der Partei und des sozia
listischen Staates gehört dabei 
dem sozialistischen Jugendver
band, der -> Freien Deutschen 
Jugend. Die s. J. findet ihren Nie
derschlag in grundlegenden Do
kumenten und Beschlüssen der 
SED und der sozialistischen 
Staatsmacht. Die SED hat stets 
die sich aus den jeweiligen ge
sellschaftlichen Entwicklungsbe
dingungen ergebenden spezifi
schen Aufgaben für die Jugend 
in entsprechenden Beschlüssen 
wissenschaftlich begründet. Auf 
Initiative der SED wurden von 
der Volkskammer und dem 
Staatsrat der DDR wichtige staat
liche Dokumente zur s. J. ange
nommen. 1950 wurde von der 
Volkskammer das erste Jugend
gesetz beschlossen. Nachdem die 
dort festgelegten Aufgaben er
füllt waren und sich mit dem 
Übergang zum umfassenden Auf
bau des Sozialismus in der DDR 
neue, höhere Aufgaben ergaben, 
entstand 1964 unter umfassender 
Mitwirkung der Jugend und der 
gesamten Bevölkerung das „Ge
setz über die Teilnahme der Ju
gend der DDR im Kampf um den 
umfassenden Aufbau des Sozia
lismus und die allseitige Förde
rung ihrer Initiative bei der Lei
tung der Volkswirtschaft und des 
Staates, in Beruf und Schule, bei 
Kultur und Sport". Ein bedeut
sames Dokument s. J. ist der Be
schluß des Staatsrates „Jugend 
und Sozialismus" (März 1967), 
der die besten Erfahrungen in der 
Durchführung des Jugendgeset
zes verallgemeinert und in dem


